
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1987/5/13 85/18/0067
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.05.1987

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

90/01 Straßenverkehrsordnung

Norm

StVO 1960 §31 Abs1;

StVO 1960 §4 Abs5;

StVO 1960 §99 Abs2 lite;

VStG §1;

VStG §5 Abs1;

Rechtssatz

Die Feststellung der Behörde, der Beschuldigte habe unverschuldet von der Beschädigung an einer Einrichtung zur

Regelung und Sicherung des Verkehrs (Leitp ock) keine Kenntnis gehabt, stellt ein - allerdings nicht zwingendes - Indiz

dafür dar, ihm habe auch ein Verschulden an der Beschädigung selbst gefehlt.
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